
Satzung
des rrFörderverein Taunus-Tiflis e.V.t'

Stand: 02.04.2009

§1
Zweck des Vereins

(1) Zweck des ,,Förderverein Taunus-Tiflis e.V." ist die Förderung der Bildung durch die
Beschaffung von Mitteln und deren Weitergabe im Sinne des § 58 Nr. 1 AO zur
Unterstützung des 2. georgischen Gymnasiums (195. Schule) in Tiflis (Tbilisi)/ Georgien,
dessen Träger einer Körperschaft des öffentlichen Rechts entspricht, sowie die Förderung der

Völkerverständigung durch Förderung internationaler Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten
der Kultur und des Gedankens der Völkerverständigung im gegenseitigen Austausch mit der

Schulgemeinde und den Freunden der Schule.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch finanzielle und sonstige
Unterstützung des 2. georgischen Gymnasiums (195. Schule) in Tbilisi, durch allgemein
zugängliche Informationsabende und Veranstaltungen mit georgischer Kultur im Rhein-Main-
Gebiet, durch Förderung des Schüleraustauschs und durch die Vermiulung von Reisen nach

Georgien.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Ab schni tts,, Steuerbegünsti gte Zw ecke" der Ab gabenordnung.

§2
Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

(1) Der Verein flihrt den Namen,,Förderverein Taunus-Tiflis", nach erfolgter Eintragung im
Vereinsregister, die alsbald erwirkt werden soll, mit dem Zusatz,,eingetragener Verein
(e.v.)".

(2) Sitz des Vereins ist Bad Homburg, Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jeder an der Verwirklichung der Vereinsziele Interessierte werden.
Vorausgesetztistweiter lediglich eine an den Vereinsvorstand gerichtete Anmeldung zur
Aufnahme, in der sich der Anmeldende zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen
verpflichtet. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft wird beendet
a) durch Tod,
b) durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann,

c) durch formliche Ausschließung, die nur durch Beschluß der Mitglieder-
versammlung erfolgen kann,



d) durch Ausschließung mangels Interesses, die durch Beschluß des Vorstands
ausgesprochen werden kann, wenn ohne Grund für mindestens zwei Jahre die

Beiträge nicht entrichtet worden sind.

(3) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüglich des
Vereinsvermögens.

§4
Gewinne und sonstige Vereinsmittel

(1) Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweckendes Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§5
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung;
2. der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und weiteren
mindestens drei, höchstens fünf Mitgliedem; der Vorstand wird von der
Mitgliederversammlung ftir die Dauer von zwei Jahren gewählt; Wiederwa}I ist zulässig.

§6
Mitgliedervers ammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alljährlich möglichst im ersten
Kalenderqu artal abzuhalten. Sie beschließt insbesondere über:

1. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern,
2. die Höhe der Mitgliedsbeiträge,
3. die Ausschließung eines Mitglieds,
4. die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens.

(2)Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere schriftliche Einladung
der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung; die Einladung an deren letrte dem Vorstand
bekannte Anschrift muß mindestens drei Wochen vor der Versammlung zur Post gegeben
werden. Der Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre Ergrinzung bis
spätestens eine Woche vor der Verhandlung beantragen.
(3) In der Mitgliederversammlung ist Vertretung auch bei der Ausübung des Stimmrechts
zulässig. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder, bei
Stimmenglgichheit die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstandf Wahlen erfolgen jedäch,
wenn nicht einstimmig durch Zuraf, schriftlich durch Stimmzettel. Beschlüsse, durch die die



Satzung geändert wird, und Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedärfen einer
Mehheit von drei Vierteln der erschienen Mitglieder.

(4) Beschlüsse über SatzungsEinderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem
zuständigen Finanzamt anzuzeigen Satzungsänderungen, die die in § I genannten
gemeinnützigen Zwecke betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamts.

(fl Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
vom Protokollführer zuvrfierzeichnen ist. Diese Niederschrift muß den Mitgliedern innerhalb
von sechs Monaten zugänglich sein; Einwendungen können nur innerhalb eines Monats,
nachdem die Niederschrift zugringlich gemacht worden ist, erhoben werden.

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des
Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 20 %o der Mitglieder dies schriftlich gegenüber
dem Vorstand unter Angabe der Gründe und des Zwecks verlangen. Kommt der Vorstand
einem solchen Verlangen nicht nach, können diese Mitglieder die Mitgliederversammlung
selbst einberufen.

§7
Yorstand des Vereins

(l) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins bestellt werden. Die Wahl
erfolgt einzeln. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann ftir die restliche
Amtszeit vom Vorstand ein Nachfolger bestellt werden. Nach Ablauf der Amtszeit setzen die
vorstandsmitglieder die Arbeit fort, bis Neuwahlen erfolgt sind.

(2) Der Vorstand ftihrt die Geschäfte des Vereins. Der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende vertreten den Verein; jeder ist alleinvertretungsberechtigt. Ftir Rechtshandlungen
mit einem Gegenstandswert von mehr als 5.000,- € bedarf es jedoch der Zustimmung der
Mitgliederversammlung.

(3) Der Vorstand entscheidet durch Beschluß in Vorstandssitzungen, zu denen er mindestens
viermal jährlich zusammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen ist. Die Einladung
ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den Vorsitzenden, im Falle der Verhinderung
durch den Stellverhetenden Vorsitzenden.

§8
Aullösung und Zrveckänderung

(l) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der Mitglieder beschließen (siehe auch § 6 Abs. 4 der §atzung). Die
Auseinandersetzung erfolgt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2) Nach einer Auseinandersetzung oder einem Wegfall des bisherigen Vereinszwecks ist das
Vereinsvermögen an ähnliche steuerbegtinstigte Vereine oder Einrichtungenrur Verwendung
flir gemeinnützige Zwecke weiterzuleiten. Näheres beschließt die Mitgliederversammlung,
deren Beschlüsse allerdings erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeflihrt werden dürfen.


